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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6031/J betreffend Ausschreibung der Leitungsfunktion für die Sek

tion V, welche die Abgeordneten Dr. Gugerbauer und Haigermoser am 

13. Juli 1990 an mich richteten, möchte ich einleitend folgendes 

bemerken: 

Gemäß § 7 Abs. 1 Bundesministeriengesetz 1986, BGBl.Nr. 76, hat 

der Bundesminister mit der Leitung der Sektionen und Abteilungen 

sowie allfälliger Gruppen und Referaten des von ihm geleiteten 

Bundesministeriums geeignete Beamte der Allgemeinen Verwaltung 

der Verwendungsgruppe A oder hinsichtlich der Anstellungserfor

dernisse gleichwertige Beamte anderer Besoldungsgruppen zu be

trauen und ihre Vertretung bei ihrer Verhinderung zu regeln. 

Unter Bedachtnahme auf diese gesetzliche Bestimmung wurde als 

Voraussetzung für die Betrauung mit der Funktion eines Leiters 

der Sektion V des Bundesministeriums für wirtschaftliche Ange

legenheiten unter anderem das Bestehen eines öffentlich-recht

lichen Dienstverhältnisses zum Bund in der Verwendungsgruppe A 

oder das Vorliegen der Voraussetzungen fUr die übernahme in ein 

solches festgelegt.· 
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Eine Beschränkung au~ Beamte wurde hiedurch nicht vorgenommen. 

Lediglich bei Gleichwertigkeit der Bewerbungen soll einem Bewer

ber (Bewerberin) , bei dem (der) bereits ein ci~fentlich-rechtli

ches Dienstverhältnis zum Bund besteht, der Vorzug gegeben wer

den. Weiters wurde als Voraussetzung umfassende Kenntnisse und 

eingehende Erfahrungen auf dem Gebiete des Bauwesens und der Bun-

desgebäudeverwaltung ~estgelegt. Daß derartiges vom Leiter der 

fUr alle Bau- und Erhaltungsmaßnahmen von Bundesgebäuden zustän

digen Sektion zu verlangen ist, liegt auf der Hand. Bemerkt wird, 

daß man Kenntni~se und Er~ahrungen auf dem Gebiete der Bundesge

bäudeverwaltung nicht nur als Beamter, im besonderen als Beamter 

der Bundesgebäudeverwaltung, sondern vielmehr auch als Bauunter

nehmer, Architekt usw. erwerben kann. Schließlich wurde als Vor

aussetzung eine mehrjährige Tätigkeit im ö~fentlichen Dienst 

festgelegt. Die Funktion des Leiters der Hochbausektion des Bun

desministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten erfordert 

neben hervorragenden fachlichen Qualifikationen auch eingehende 

Kenntnisse des bestehenden Behördenapparates und des Verwaltungs

ablaufes. Daß die Bewerber um die Leitung der Hochbausektion 

irgendwann in ihrer bisherigen Berufslaufbahn eine Praxis im 

ciffentlichen Dienst, sei es im Bundes- oder Landesdienst oder sei 

es im Gemeindedienst, absolviert haben, erschien deshalb zweck

dienlich. Eine Einengung der Ausschreibung auf ciffentlich-recht

liehe Bedienstete, die in der Bundesgebäudeverwaltung tätig sind, 

kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage stelle ich fest: 

Maßgeblich für die genannten Ausschreibungsbedingungen war das 

Bestreben, jene Kriterien festzulegen, die ein Bewerber (eine 

Bewerberin) erbringen muß, um die ausgeschriebene Funktion aus

zufUllen. Eine Einschränkung au~ dffentlich-rechtliche Bedienstete 
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bzw. aUT solche öTTentlich-rechtliche Bedienstete, die in der 

Bundesgebäudeverwaltung tätig sind, ist nicht erTolgt. 

ZusammenTassend ist festzustellen, daß mit dieser Ausschreibung 

beabsichtigt war, den Kreis jener Personen anzusprechen, die für 

die ausgeschriebene Funktion die beste Eignung auTweisen. 
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